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RS OGH 1983/11/3 6Ob12/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1983

Norm

ABGB §754 Abs2

Krnt HöfeG §7

Rechtssatz

Die uneheliche Tochter des Erblassers als gesetzliche Erbin desselben und mögliche Übernehmerin steht das Recht zu,

hinsichtlich der letztwillig berufenen Hofübernehmerin Ausschließungsgründe geltend zu machen.

Entscheidungstexte

6 Ob 12/83
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